
 
 

 

 

 

Maßnorm ist gut – Kontrolle ist besser. Haben Sie bekommen, wofür Sie bezahlt 

haben?  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Maßnormen haben den Vorteil, dass man sie ausschreiben darf und Produkte allein dadurch eindeutig 

definieren kann.  

Maßnormen sorgen für fairen Wettbewerb und stellen sicher, dass Äpfel nicht mit Birnen verglichen 

werden.  

In der Maßnorm DIN 19584 wird die in Deutschland meistverkaufte Schachtabdeckung Klasse D 400 in 

allen Einzelheiten beschrieben. Dazu gehören u. a. Maße, Gewichte, Werkstoffe, Aussehen und auch der 

Gussanteil ist genau festgelegt. Gleiches gilt für die Schachtabdeckungen Klasse B 125 nach DIN 4271 

und für diverse Aufsätze wie z. B den Aufsatz Klasse D 400 50x50 nach DIN 19583.  

Leider häufen sich die Fälle, dass bei Ausschreibungen nach Maßnorm Schachtabdeckungen und 

Aufsätze angeboten und geliefert werden, die auf den ersten Blick optisch dem Maßnorm-Produkt 

gleichen, aber die geforderte Spezifikation nicht erfüllen und bei denen meist der Gussanteil auf 

Kosten der Qualität/des Kunden deutlich reduziert wurde. 

Weichen die gelieferten Produkte von der vereinbarten Beschaffenheit der Ausschreibung ab, handelt 

es sich um eine wesentliche Auftragsänderung. Der Grundsatz des Vergaberechts besagt, dass eine 

Änderung des Materials zu einer neuen Ausschreibung führen muss. Der Auftraggeber kann 

vergaberechtlich diese Mängellieferung weder als vergabekonform anerkennen noch darf er auf Abhilfe 

wie den Ausbau der gelieferten Produkte verzichten. Die Kosten und Ansprüche können dabei in der 

Lieferkette an jeden „Lieferanten“ weitergereicht werden, der seinerseits mangelhaft angeboten bzw. 

geliefert hat.  

Wir stehen gerne für Rückfragen bereit, damit der Ausschreibungstext dem entspricht, was die 

ausschreibende Stelle als gewünschtes Produkt spezifizieren möchte. Die Maßnorm „DIN 19584“ ist für 

eine Schachtabdeckung eine eindeutige Spezifikation. Im Gegensatz dazu werden in der „DIN EN 

124:2015“ wichtige Produktmerkmale nicht geregelt und die angebotenen Produkte sind in der Regel 

schwerlich vergleichbar.  

Prüfen Sie die gelieferte Ware auf Konformität zu den Ausschreibungen. Schachtabdeckungen und 

Aufsätze nach Maßnorm müssen eine entsprechende Kennzeichnung auf Rahmen und Deckel bzw. Rost 

haben.  
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Maßnormen sind verlässliche Garanten für einen fairen Wettbewerb. Gelieferte oder verbaute 

Schachtabdeckungen und Aufsätze, die nicht ausschreibungskonform sind, können zu hohen 

Verkehrsrisiken und zu einem Verstoß gegen das Vergabe- und Wettbewerbsrecht führen.  

Daher werden wir zukünftig Städte, Kommunen und Planer bei Verstößen gegen das Vergaberecht 

bezüglich Schachtabdeckungen und Aufsätze aktiv darauf hinweisen.  

Sie finden auf unserer Internetseite im Bereich Downloads|DIN-Normen/RAL-GZ 692 eine gutachterliche 
Stellungnahme mit einer Handlungsempfehlung von Brandi Rechtsanwälte zu Ihrem Schutz. Alternativ 
können Sie auch diesem Link folgen. Die Stellungnahme soll Sie dabei unterstützen, bei derartigen Fällen 
gesetzeskonform vorzugehen. Gerne senden wir Ihnen diese auch zu.   
 
 
 
MeierGuss – Made in Germany. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

MeierGuss Sales & Logistics  
GmbH & Co. KG 

gez. Michael Kintzel - Geschäftsführung 

gez. ppa. Sebastian Blanck - Vertriebsleitung 

 

 
 

 

https://www.meierguss.de/wp-content/uploads/Gutachterliche_Stellungnahme_zu_produktbezogenen_Aenderungen_nach_Abschluss_eines_Vergabeverfahrens.pdf

